
236 Verordnung über die Pflichtablieferung

schaftsstrafverordnung vom 23. September 1948 (ZVOBI.
S. 439) in der Fassung vom 29. Oktober 1953 (GBl.
S. 1077) bestraft:
1. wer seine Ablieferungspflicht nicht oder nicht recht

zeitig erfüllt, obwohl ihm nach § 43 die Frist ver
längert wurde oder sichergestellte Vorräte nicht un
verzüglich gemäß der Verfügung (§ 62 Abs. 2) ab
liefert;

2. wer Ablieferungsbescheinigungen gemäß § 48 aus
stellt, ohne daß das betreffende Erzeugnis abgeliefert 
wurde;

3. wer den Bestimmungen der §§ 49 und 50 über den 
freien Verkauf und Aufkauf landwirtschaftlicher Er
zeugnisse zuwiderhandelt;

4. wer entgegen den Bestimmungen des § 52 über die 
auf Grund von Einlagerungsverträgen erfaßten oder 
aufgekauften Erzeugnisse verfügt;

5. wer Hausschlachtungen ohne die nach § 57 erforder
liche Erfüllung der Voraussetzungen oder ohne Aus
nahmebewilligung durchführt.
(2) In leichten Fällen kann gemäß § 20 WSTVO der 

Vorsitzende des Rates des Kreises oder der für die Ab
teilung Erfassung und Aufkauf verantwortliche Stell
vertreter des Vorsitzenden eine Ordnungsstrafe bis zu 
500 DM verhängen.

(3) Zuständig für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens ist der Rat des Kreises, Abteilung Er
fassung und Aufkauf.

(4) Für den Erlaß des Ordnungsstrafbescheides und 
die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens sind 
die Vorschriften der Verordnung vom 3. Februar 1955 
über die Festsetzung von Ordnungsstrafen und die


